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Betreff:
Klima- und Umweltstandards in der verbindlichen Bauleitplanung

Beratungsfolge:
27.08.2020 Bezirksvertretung Hagen-Mitte
27.08.2020 Bezirksvertretung Haspe
27.08.2020 Bezirksvertretung Hohenlimburg
01.09.2020 Bezirksvertretung Eilpe/Dahl
03.09.2020 Haupt- und Finanzausschuss

16.09.2020 Bezirksvertretung Hagen-Nord
22.09.2020 Stadtentwicklungsausschuss
01.10.2020 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:
Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:
Die Verwaltung empfiehlt dem Rat der Stadt Hagen, die in der Vorlage 
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Kurzfassung
Klimaschutz und Klimaanpassung sind essenzielle und zunehmend bedeutendere 
Themenfelder, zu denen die Bauleitplanung einen entscheidenden Beitrag leisten 
kann. Die in der Vorlage gefassten qualitativen und quantitativen Standards (siehe 

Stadt Hagen

werden.

Der Klimawandel stellt eine zentrale Herausforderung des 21. Jahrhunderts dar. 

einen elementaren Bestandteil zur Energiewende und Abfederung der Auswirkungen 
des Klimawandels leisten. Regelungsinhalte zum Umgang mit dem Klimawandel 
haben in diesem Zusammenhang zunehmend mehr Einzug in das Planungsrecht 
und insbesondere in die Bauleitplanung erhalten, wodurch sich sowohl der 
Handlungsspielraum erweitert hat, als auch der Stellenwert der Planung zur 

Dimension. Die sich daraus ergebenen Raumnutzungskonflikte und deren 

kommunale Ebene der Bauleitplanung gilt dabei als wichtiges Instrument, das zum 
Schutz des Klimas wesentlich beitragen kann, denn mit dem aus dem 

Ermessen im Rahmen der kommunalen Planungshoheit einen entscheidenden 
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weitergehenden Zielen ausgesprochen und durch Beschluss verpflichtet. Daher soll 
ausgehend von den Zielen ein Kriterienkatalog erarbeitet werden, der als Werkzeug 
in der Bauleitplanung einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und zur 
Klimaanpassung leisten soll.

Insbesondere durch den Klimanotstandsbeschluss hat sich die Stadt zudem dazu 

Verfahren entstehen, welches sicherstellt, dass die Verpflichtungen eingehalten 

Architekten zu den Themenfeldern im Rahmen eines Antragsverfahrens verlangt 

Vertragsstrafen bei nicht Einhaltung abgestimmter Inhalte werden ebenfalls in die 

Gleichwohl muss realistisch gesehen werden, dass es Grenzen bei den 

Arbeitsaufwand bei knappen Personalressourcen im Auge gehalten werden muss.
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Handlungsanweisungen und festigen die Stadt Hagen auf dem Weg zu einer 

Die Standards und Konkretisierungen sind dabei so auszugestalten, dass diese, 

einen Handlungskorridor beschreiben, welcher zwar durch die standardsetzenden 

werden also klare Grenzen festgelegt, innerhalb derer sich, durch ein 

jedoch nicht dogmatisch zu werten ist. Da das Gewicht von Klima- und 

Planungssituation neu bewertet werden muss und Klima sowie Umwelt dabei keinen 

Handlungskorridor hilft bei der Bewertung von Belangen.

sondern wirken gleichsam multifunktional in andere wichtige Bereiche. Die 

verantwortungsvolles Handeln kann die Stadt Hagen eine Vorreiterrolle und eine 

Klimaproblem positionieren.

nachhaltigen Bauen und Planen beinhalten. Die einzelnen Kriterien werden stets den 
sich weiterentwickelnden Erkenntnissen des nachhaltigen Bauens und der 
Umweltwissenschaft angepasst und fortgeschrieben.
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Die Handlungsfelder lauten:

Bauformen

-1

einer Siedlung).

Ausnutzung der passiven und aktiven Sonnenenergie ist anzustreben.

empfindlicheren Personen genutzt werden sollen (z. B. Seniorenheime, Kitas).

Baustoffe

Energieaufwand und geringer Schadstoffemission, welche nachhaltig 

Auswahl sollen die Materialien bevorzugt werden, die im Vergleich zu 
konkurrierenden Erzeugnissen umwelt- oder ressourcenschonend hergestellt worden 
sind und die bei ihrer Nutzung oder Entsorgung weniger Umweltbelastungen 
verursachen (z. B. Holzbaustoffe). Die Auswahl geeigneter Materialien muss bereits 
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Mineralien bestehen und lange haltbar sind. Zudem sind Materialien mit einer 

Dachabdichtungen ausgeschlossen werden, die noch jahrelang nach Einbau 

Dachabdichtungen nicht enthalten sein. Auch bei der Wahl der Substrate sollte 

Der Ausschluss bestimmter Materialien oder Bestandteile in Baustoffen ist als 

Neubauten gemacht. Bei Neubauten ist ein optimierter Klimaschutzstandard von 
45 % unter den Vorgaben der EnEV bzw. des neu in Kraft tretenden 

Anwendungsbereich des neuen GEG fallen, sind entsprechend die Anforderungen 

Klimaschutzstandards des GEG anzupassen.

Baugebiet) den Nachweis zu erbringen hat, dass die Vereinbarungen zum 

Fassadengestaltung / Eindeckung
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erhalten oder mit helleren Farben gestrichen werden um die sommerliche Aufheizung 
der Umgebung zu vermindern. Der Farbkorridor ist in Absprache anhand normierter 
RAL-Farben zu bestimmen.

Solartechnik / Erneuerbare Energien

Konzeption von Solaranlagen ist der vorhandene Baumbestand mit seinen 

Brennstoffe
Elektrische Heizsysteme, wie Nachtspeicherheizungen oder Infrarot-

Warmwasserbereitung eingesetzt werden. 

Wenn Elektrische Heizsysteme vorgesehen werden, ist der Nachweis zu erbringen, 

sind einzuhalten).

wirtschaftlich und technisch sinnvoll ist. Bei gleichzeitigem Einbau einer Solaranlage 
ist die Leistung und Steuerung des Heizsystems mit deren Anforderungen 
abzustimmen.

II. Stadtklima / Klimaanpassung

Im Stadtgebiet sollen in allen Teilen, insbesondere in austauscharmen Wetterlagen, 

Luftschadstoffen verhindert. Die klimatischen Baugrenzen in den Klimakarten und 
Planungskarten des integrierten Klimaanpassungskonzepts der Stadt Hagen bzw. 
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zu minimieren. So sollte eine Bebauung quer zu einer Frischluft- oder 

erfolgen.

Zur Verminderung des Aufheizeffektes in den Sommermonaten soll das Potenzial 

Abflussspitzen bei Starkregenereignissen, da ein Teil des anfallenden Niederschlags 

wird. 

diese aufgrund der Statik zu einem technisch oder wirtschaftlich unangemessenen 

Boden

Innenentwicklung. Des Weiteren ist ein Erhalt sowie die Entwicklung und Vernetzung 

Hinzu kommt eine Wiedernutzbarmachung bzw. Reaktivierung von (Gewerbe-) 
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anzupassen. Ferner ist innerhalb des Baugebietes ein Ausgleich der 

Bodenschutzvoranggebiete sind von einer Bebauung auszunehmen. Hierbei handelt 

Pufferfunktion, einem hohen Biotopbildungspotential, einer hohen Ausgleichsfunktion 

die jeweils geltenden Bestimmungen des LWG NRW anzupassen.

empfindliche Nutzungen (z. B. Seniorenheime, Kitas) sind mit sogenannten 
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- Anlage und Erhaltung von Heckenstrukturen

Artenschutz

festzusetzen.

soll mit Leuchtmitteln erfolgen, die eine geringe Lockwirkung auf Insekten und damit 

Sicherung gegen Vogelkollisionen versehen werden.

neuen Bauvorhaben und der Entwicklung von Plangebieten ist eine ausreichende 

Anwendung finden.

Abfall
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werden. 

Innerhalb der Stadt soll ein naturnahes Regenwassersystem genutzt werden. Ziel ist 

nachzuweisen.

werden.

Falle eines Starkregenereignisses den Abfluss fernhalten sollen. Idealerweise ist der 

befindet.

Mit Hilfe des Kriterienkatalogs wird das Ziel verfolgt, Klima- und Umweltstandards in 
der Bauleitplanung zu setzen. Hierbei sollen unterschiedliche Handlungsfelder 
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Anforderungen eindeutiger und schneller kommuniziert werden, so das Verfahren 

Umsetzung der vereinbarten Ziele stehen in der Bauleitplanung unterschiedliche 

sind die Zielstellungen den Instrumenten zugeordnet:

Ziel B-
Plan

Stbl. 
Ver.

Kauf-
ver.

Bauformen

-1

X X X

gegenseitige Verschattung vermieden werden
X
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X

X X

Baustoffe
Verwendung von gesundheitsschonenden 

geringer Schadstoffemission sowie geringer 

nachhaltig (wiederverwertbar) genutzt werden 

Schadstoffe enthalten (z.B. Mecoprob)

X

X

X

X

X

X

Bei Neubauten ist ein optimierter 
Klimaschutzstandard von 45 % unter den Vorgaben 
der EnEV bzw. des neu in Kraft tretenden 

Mindestanforderungen hinausgehender Standard zu 

in den Anwendungsbereich des neuen GEG fallen, 
sind die Anforderungen bezogen auf den Jahres-

unterschreiten
Der Investor muss einen Nachweis erbringen, dass 
die Vereinbarungen zum Energiestandard 

X

X

X

X

X

X

X

X

Fassadengestaltung / Eindeckung

winterlichen Hauptwindrichtung exponiert, sollten mit 

werden

hellere Eindeckung erhalten oder mit helleren Farben 
gestrichen werden. Bestimmung des Farbkorridors in 
Absprache anhand normierter RAL-Farben

X

X X X
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Solartechnik / Erneuerbare Energien
Die Errichtung von Solaranlagen oder einer anderen 
erneuerbaren Energieform ist anzustreben

X X X

Brennstoffe

Warmwasserbereitung einzusetzen
Wenn Elektrische Heizsysteme vorgesehen werden, 
ist nachzuweisen, dass diese klimafreundlich 

Energieausweises)
Zur Beheizung und Warmwasserbereitung mit festen 

Feuerungsanlagen eingesetzt werden, die dem 
Stand der Technik entsprechen (Grenzwerte nach 
BImSchV sind einzuhalten)

X

X

X

X

X

Anschluss von Gebieten an ein Fern- und 

Blockheizkraftwerke verwendet werden
Bei gleichzeitigem Einbau einer Solaranlage ist die 
Leistung und Steuerung des Heizsystems mit deren 
Anforderungen abzustimmen

X

X

X

X

X

X

X

X

II. Stadtklima / Klimaanpassung

den Klima- und Planungskarten des InKlaH bzw. des 
RVR bei der Ausweisung von neuen Baugebieten

Belastungen zu minimieren.

X

X

Zur Verminderung des Aufheizeffektes in den 
Sommermonaten soll das Potenzial von 

X
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In stadtklimatisch belasteten Bereichen kann einer 

solarenergetischen Alternative im Einzelfall Vorrang 

oder aufgrund der Statik)

X

X

X X

Boden

Verkehrszwecke; Wiedernutzbarmachung bzw. 

Sicherung und Schutz des Mutterbodens zur 

ist anzustreben

Bodenschutzvorranggebiete sind von einer 
Bebauung auszunehmen

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

sind offen zu legen

LWG NRW sind zu beachten

X

X

X

X

und bei der Planung der Baufelder zu 

X

X

X X

X
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kompakte Bauweise und unterirdische Anlage von 

festzusetzen

gebietseigener Herkunft anzustreben

Baumkronen oder auf andere 

anzustreben:
o

gebietseigener Herkunft
o
o Anlage und Erhaltung von Heckenstrukturen

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Artenschutz
Bei geeigneten baulichen Rahmenbedingungen sind 

Leuchtmitteln erfolgen, die eine geringe Lockwirkung 

Zur Vermeidung von Vogelkollisionen sollen 

Glasbauteile transluzent und nicht spiegelnd 

Markierungen zur Sicherung gegen Vogelkollisionen 
versehen werden

X

X

X

X

X

X

X

X

Bei neuen Bauvorhaben sollten insbesondere der X X
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Wegenetze

und Elektroautos vorzusehen

Anwendung finden

X

X

X

X

X

X

X

Abfall

baulich so zu integrieren, dass eine Fremdablage 

unterhalten muss 

Je 1000 Einwohner und bis zu 1 km Entfernung 

Standort vorgesehen werden

X

X

X

X

Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, 

vorzuziehen

durch hydrogeologisches Gutachten

Baugebietes bei Starkregenereignissen

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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liegen

Starkregenereignissen zur gezielten Flutung genutzt 
X

Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen mit Behinderung
x sind nicht betroffen

Finanzielle Auswirkungen
x Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen

gez. Erik O. Schulz gez. Henning Keune

Technischer Beigeordneter
gez. Thomas Huyeng
Beigeordneter
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Ja

Gesehen:

Erster Beigeordneter 
Stadtsyndikus Beigeordnete/r

Die Betriebsleitung
Amt/Eigenbetrieb: Gegenzeichen:

per Workflow 15.07.2020

per Workflow 03.08.2020

61 Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung
60 Fachbereich Immobilien, Bauverwaltung und Wohnen
69 Umweltamt

Amt/Eigenbetrieb: Anzahl:
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ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE
Amt/Eigenbetrieb:
61        Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung

Beteiligt:
49        Fachbereich Kultur

Betreff:
Welterbe-Projekt "Industrielle Kulturlandschaft Ruhrgebiet"

Beratungsfolge:
16.09.2020 Bezirksvertretung Haspe
16.09.2020 Bezirksvertretung Hagen-Nord
22.09.2020 Stadtentwicklungsausschuss
24.09.2020 Bezirksvertretung Hagen-Mitte
25.09.2020 Kultur- und Weiterbildungsausschuss
01.10.2020 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:
Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:
Die Stadt Hagen unterstützt den Welterbe-Antrag des Landes NRW „Industrielle 
Kulturlandschaft Ruhrgebiet“ und ist mit der Gebietsauswahl und den Elementen im 
Stadtgebiet einverstanden.
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Kurzfassung

Im Rahmen der in der Kultusministerkonferenz (KMK) vereinbarten Fortschreibung 
der deutschen Vorschlagsliste (Tentativliste) für das UNESCO-Weltkulturerbe hat 
das Land Nordrhein-Westfalen im Herbst 2012 der KMK die Kandidatur der 
„Industriellen Kulturlandschaft Ruhrgebiet“ vorschlagen, deren Bestandteil zunächst 
auch der Hohenhof war. 

Die Projektleitung seitens NRW hat die Stiftung Industriedenkmalpflege und 
Geschichtskultur in Dortmund inne. U.a. hat sie die für die UNESCO-Welterbe-
Antragstellung erforderliche Erklärung zum „Außergewöhnlichen universellen Wert“ 
(OUV) als Leitbild für die Antragstellung erarbeitet.

Mit Schreiben vom 11.8.2020 schlägt die Industriedenkmalpflegestiftung eine 
geänderte Gebietsauswahl und neu hinzugenommene Elemente im Stadtgebiet vor. 
Bis zum 15.11.2020 muss die Stadt Hagen ihr Interesse an einer Teilnahme in dem 
Welterbeantrag des Landes NRW bekunden.

Erläuterung:

Das in 2011 begonnene Projekt „Welterbeantrag industrielle Kulturlandschaft 
Ruhrgebiet“ (s. Anlage „Genese des Projekts“) hat nunmehr einen Status erreicht, 
der es möglich macht, dass das Land NRW 2021 den Antrag erneut bei der KMK des 
Bundes einreicht. Die Landesregierung wird dies nur tun, wenn alle betroffenen 
Gemeinden im Welterbeantrag ihr Interesse verbindlich bekunden. 

Im Rahmen des Lenkungskreises Städteregion Ruhr 2030 am 20. Januar 2020 
wurde seitens der federführenden Geschäftsführung und Projektleitung der Stiftung 
Industriedenkmalpflege und Geschichtskultur der Sachstand bzgl. des 
Welterbeantrags "Industrielle Kulturlandschaft Ruhrgebiet" vorgestellt. In dieser 
Aufstellung war der Hohenhof nicht mehr enthalten. Dafür ist der Hauptbahnhof 
hinzugekommen.

Dieser inhaltliche Wechsel wird damit begründet, dass nun das wesentliche Element 
des Antrags die Verkehrswege sind, welche die Region vernetzen.

Den außergewöhnlichen universellen Wert (OUV) stellt die industrielle 
Kulturlandschaft des Ruhrgebiets dar, weil sie Zeugnis für die einschneidende 
Epoche der großmaßstäblichen Schwerindustrie in Kontinentaleuropa zwischen den 
Jahren 1850 bis 1950 ist. Im Antrag wird der  Zeitraum für das normierende Gebiet 
von den 1780er bis heute erweitert.

Vor allem der Einsatz industrieller Technologien und Infrastrukturen steht beispielhaft 
für die Weltengemeinschaft. Ebenso veranschaulichen die baulichen Komponenten 
wie Zeugnisse der Schwerindustrie sowie das umfangreiche vernetzte 
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Transportsystem, das auf dem Wasser, der Straße und vor allem der Bahn 
entstanden ist, den außergewöhnlichen Wert.

In dem überarbeiteten Antrag ist der Hagener Hauptbahnhof als ein Gebäude, das 
vor allem den letzten Aspekt repräsentiert, aufgenommen. Hagen hatte besonders in 
der vor- und hochindustriellen Phase des Ruhrgebietes als Verkehrsknotenpunkt 
eine bedeutende Funktion. Das Bahnhofsfenster von Johann Thorn Prikker mit dem 
Motto "Der Künstler als Lehrer für Handel und Gewerbe" wird die Brücke zum Wirken 
von Osthaus und zu der Baukultur des Hagener Impulses sein.

Auf Einladung des Oberbürgermeisters im August 2020 erläuterten die Vertreter der 
Industriedenkmalpflegestiftung  ausführlich, warum der Hohenhof auch zu ihrem 
Bedauern nicht mehr Teil des Antrages sein kann. Er liegt nicht mehr, in dem nun 
streng definierten Gebiet, ist nicht angeschlossen an historische bedeutende 
Verkehrswege und entspricht damit nicht mehr den Kriterien. 

Vor diesem Hintergrund hat der Oberbürgermeister die Stiftung auf Haus Harkorten 
hingewiesen. Als bedeutendes baukulturelles Zeugnis erfülle es aus seiner Sicht die 
formulierten Kriterien voll umfänglich. 

Die fast vollständig erhaltene Anlage ist der ehemalige Wohnsitz der Kaufmanns- 
und Industriellenfamilie Harkort. Das Herrenhaus gilt als „Höhepunkt des Bergischen 
Wohnhauses“ und als „Inkunabel“ in der Architekturgeschichte, weil es das erste 
repräsentative Wohnhaus eines Unternehmers im 18. Jahrhundert darstellt. 
Harkorten ist die Geburtsstätte von Friedrich Harkort, dem bedeutenden Politiker, 
Industriellen und „Vater des Ruhrgebiets“. Nur wenige hundert Meter entfernt 
befindet sich die teilweise erhaltene Harkort‘sche Fabrik, die als eine der ersten 
deutschen Fabriken für Eisenbahnbedarfsartikel gilt und die die Keimzelle einer im 
19. Jahrhundert hochbedeutenden Brückenbauanstalt war. 

Die Industriedenkmalpflegestiftung konnte sich bei einer Begehung des Gebäudes 
von dessen Authentizität überzeugen und hat das Gebäude samt der Lindenallee 
ohne zu zögern in den Antrag aufgenommen.

Damit ist Hagen mit 7 Elementen in dem Antrag vertreten. Neben drei Bahnlinien und 
Teilen der Ruhr sind drei bauliche Zeugnisse enthalten. 

1. Teile der Ruhr, die auf  Hagener Stadtgebiet liegen. Hengstey- und 
Harkortsee sind dadurch indirekt mit aufgenommen, sie gelten aber für sich 
nicht als Teil des Welterbes.

2. Das Eisenbahnviadukt, das je zur Hälfte auf Hagener und Herdecker Gebiet 
lieg, mit den angrenzenden Gebieten (Teile der Bahnlinie und Ruhr), die als 
Pufferzonen definiert sind. 

3. Die Bergisch Märkische Eisenbahn (Stammlinie):  Hagen Hbf-Witten-
Dortmund Hbf. 
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4. Das Empfangsgebäude des Hauptbahnhofes Hagen und die Bahnsteighalle. 
Unter Denkmalschutz seit dem 16.08.1989.

5. Rheinische Bahnlinie (Hauptlinie) Rheinhausen-Mülheim-Essen-Nord-
Bochum-Dortmund-Hagen (bis Haus Harkorten).

6. Ruhrtalbahn (Abschnitt Essen-Kettwig-Hagen-Vorhalle).
7. Haus Harkorten mit Pufferzone Lindenallee, Teile der Harkortstraße und 

Grundschötteler Straße bis zur Harkort‘schen Fabrik (beides unter 
Denkmalschutz seit 15.2.1992 und 17.10.1989)

Keines der Objekte befindet sich im Eigentum der Stadt Hagen. Die Eigentümer 
werden von der Stiftung gesondert angesprochen und um Zustimmung gebeten. 

Für die Stadt Hagen birgt die Teilnahme an dem Antrag und später ggfs. der Status 
als Teil des Welterbes Chancen und Potentiale wie Identitätsstiftung, touristische 
Aufwertung, Zugang zu überregionalen Fördermöglichkeiten und Kooperationen etc., 
aber auch Einschränkungen wie die Verpflichtung die Anforderungen des UNESCO 
Übereinkommens zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt bei allen 
öffentlichen Planungen und Maßnahmen angemessen zu berücksichtigen. 

Für definierte Elemente mit Pufferzonen wie zum Beispiel Haus Harkorten bedeutet 
das, dass die Stadt eine ordnungsbehördliche Verordnung erlassen muss (z. Bsp. 
Denkmalbereichssatzung), in deren Bereich Maßnahmen nach dem DSchG NW 
erlaubnispflichtig werden.

Pufferzonen dienen dem Schutz des definierten Welterbe Gutes vor Aktivitäten, die 
dessen  Werte (Attribute) schädigen könnten. Vergleichbar mit dem Schutzziel des 
Denkmalnahbereich (§ 9. Abs. 1.b DSCHG NW). Bei künftigen Entwicklungen 
innerhalb der Pufferzonen muss das angrenzende  Welterbe-Gut Berücksichtigung 
finden, um sicherzustellen, dass die Veränderung kompatibel ist. Eine Kompatibilität 
bedeutet in der Regel eine Steigerung der Qualität des jeweiligen Ortes und seiner 
gesamten Umgebung. Es ist davon auszugehen, dass Veränderungen in einer 
industriellen Kulturlandschaft wie dem Ruhrgebiet in der Regel kompatibel sind.

Der Oberbürgermeister muss bis zum 15.11.2020 eine Erklärung unterzeichnen aus 
der hervorgeht, dass die vorgeschlagene Flächenkulisse inkl. Pufferzonen mit den 
Zielen der kommunalen Stadtentwicklung kompatibel ist (s. Anlage). 

Aus Sicht der Fachplanung ist das der Fall. Die Verwaltung begrüßt den Antrag. Es 
gibt keine negativen Auswirkungen im Hinblick auf derzeitige Planungen der 
Stadtentwicklung (z. Bsp. die Planungen zum Seebad Hengstey). Im Gegenteil, die 
Fachplanung sieht in dem möglichen späteren Welterbe-Status der 7 Elemente für 
die Stadt Hagen einen positiven Effekt für die touristische Vermarktung und Stärkung 
der Identitätsstiftung.
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Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen mit Behinderung
(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

X sind nicht betroffen

Finanzielle Auswirkungen
(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

X Es entstehen weder finanzielle noch personelle Auswirkungen.

gez. Erik O. Schulz gez. Henning Keune
Oberbürgermeister Technischer Beigeordneter

gez. i.V.  Thomas Huyeng
Beigeordneter
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Verfügung / Unterschriften
Veröffentlichung

Ja
Nein, gesperrt bis einschließlich

Oberbürgermeister

Gesehen:

Erster Beigeordneter 
und Stadtkämmerer Stadtsyndikus Beigeordnete/r

Die Betriebsleitung
Amt/Eigenbetrieb: Gegenzeichen:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:
Amt/Eigenbetrieb: Anzahl:
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